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Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 Wien, am 21. August 2015 
  
 Geschäftszahl (GZ): BMWFW-10.101/0478-IM/a/2015 
 
 
In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 5602/J betreffend 

"Check Robin - Mitfahrgelegenheit für Pakete", welche die Abgeordneten Peter Wurm, 

Kolleginnen und Kollegen am 23. Juni 2015 an mich richteten, stelle ich fest: 

 
 
Antwort zu den Punkten 1 bis 3, 6 und 9 bis 11 der Anfrage: 

 

Gegenstand der Vollziehung meines Ressorts ist es, gewerbliche Tätigkeiten hin-

sichtlich der Anwendbarkeit und der Einhaltung des Gewerberechts zu beurteilen. 

 

Die Checkrobin GmbH übt eine gewerbliche Tätigkeit aus, die im Wesentlichen im 

Vermitteln von Transportleistungen besteht. Die Checkrobin GmbH verfügt für diese 

Tätigkeiten über eine Transportagentenberechtigung und über eine Vermittlungs-

dienstgewerbeberechtigung. Darüber hinaus verfügt die Checkrobin GmbH auch über 

eine Gewerbeberechtigung für Botendienste und darf daher auch Botendienste in 

eigenem Namen anbieten und erbringen. 

 

Diese Gewerbeberechtigungen decken das in der Anfrage beschriebene gewerbs-

mäßige Verhalten ab, weshalb kein Grund zur Annahme vorliegt, dass die Checkrobin 

GmbH eine gewerbliche Tätigkeit unbefugt ausübt oder eine gewerberechtswidrige 

Dienstleistung anbietet. 

 

Personen, die am Vermittlungsdienst als Übernehmer von Transportleistungen teil-

nehmen (die sogenannten "Robins"), benötigen dafür eine entsprechende Gewerbe-

berechtigung und/oder eine Konzession nach dem Güterbeförderungsgesetz, wenn sie 

regelmäßig und in Gewinnerzielungsabsicht handeln. 

 

5499/AB 1 von 2

vom 21.08.2015 zu 5602/J (XXV.GP)

www.parlament.gv.at



BMWFW-10.101/0478-IM/a/2015 Seite 2 von 2 

Es trifft daher nicht zu, dass gewerbliche Transportdienstleister, die sich bei der 

Kundensuche (auch) des Dienstes von Checkrobin bedienen, keine Gewerbe-          

berechtigung bzw. keine Güterbeförderungskonzession benötigen. Für gewerbs-

mäßiges Verhalten genügt für die Regelmäßigkeit das Vorliegen der Wiederholungs-

absicht und für die Gewinnerzielungsabsicht das Vorliegen der Absicht, einen Ertrag 

oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil erzielen zu wollen; gleichgültig, für welche 

Zwecke dieser bestimmt ist. 

 

Gemäß den AGB von Checkrobin werden gewerbsmäßig handelnde Dienstteilnehmer 

verpflichtet, über entsprechende Berechtigungen zu verfügen. Es liegen daher auch 

keine Hinweise vor, dass die Checkrobin GmbH verwaltungsstrafrechtlich relevantem 

Verhalten von Dienstteilnehmern Vorschub leistet. 

 

Aufgrund dieser Feststellungen sind derzeit auch keine spezifischen Überprüfungen 

geplant. Gewerberechtliche Überprüfungen sind gemäß § 338 GewO 1994 vorzu-

nehmen, soweit dies zur Vollziehung der gewerberechtlichen Vorschriften erforderlich 

ist. In Fällen, in denen die Beurteilung von Sachverhalten ergeben hat, dass kein    

gewerberechtswidriges Verhalten vorliegt, ist eine Prüfung nicht als erforderlich im 

Sinne des § 338 GewO 1994 zu werten. 

 

 

Antwort zu den Punkten 4, 5, 7 und 8 der Anfrage: 

 

Diese Fragen betreffen keinen Gegenstand der Vollziehung des Bundesministeriums 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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